
Te-
Ann jemand ohneTestamentoder ande

ren letzten Willen / so die Kraft eines
staments hat / abstirbt / oder sein etwann
aufgerichtcr letzter Will ungültig / oder son¬
sten rechtmässig von Kräften komt / oder der
eingesetzte Erb die Erbschaft nicht antretten

will / oder kan / wie auch / wann er vor dem Testirer stirbt/
so fallet solche Verlaffenschast gemeiniglich auf dessen näheste
BlutS - Befteundte / und seynd deren dreyerley:

krimo in ab -steigender i -im > als Kinder / Enckel / Urs
/ und also fort / so lang die Lani wehren kan.

8ccunäo in auf-steigender als Vatter / Mutter /
An-Herr / An -Frau / Ur-An-Herr / Ur-An-Frau / so lang es
Menschlichem Leben nach seyn kan.

1 errio die Seiten -Erben / als Brüder / Schwester / der¬
selben Kinder oder Kindes - Kinder / Vatters oder Mutter
Bruder / Schwester / und die von ihnen herstammen.

Damit nun männiglich wissen möge / wie es bcy denen
sich zutragenden unterschiedlichen Erb - Fällen zu halten / so
^

ynd hierüber Unsere Satz - und Ordnungen in nachfolgenden'ituln umständig zu vernehmen.

Auf



8
Auf daß auch jedermanniglich solches Erb -Recht desto leich¬

ter begreissen / und sich darin richten könne / so werden hie-
nach bey denen unterschiedlichen Erb-Fällen Txempel und ki-
ßmen beygesetzet / in welchen das jenige / so von Manns-
Personen / als Vatter / Sohn / und Enckel gemeldet / gleich¬
falls auf die unverziehenc Töchter / und derenselben Erben/wie
auch auf die Mütter / und ihre Leibs-Erben / Manns - und
Weibs -Personen / verstanden werden solle / ( es wäre dann in
ein - oder anderen Fall hierunten was anders besonders ver¬
ordnet ) worbey ferrers zu wissen ist / daß allenthalben deren
Abgestorbenen Namen schwach / deren Lebendigen roch / dann
wo die Sippschaften von mehrerley Banden / die / so von ei¬
nem Band / auch unter einem Zirckel / die anderen aber von
beeden Banden / unter zweyen Zirckclen eingestellet seynd.

Mon denen UrWafien in abskei-
gender i-mi.

§ . i.

MMAxEr rrst-erbliche Zutritt gebühret aus natürlicher Bil-
lichkeit denen Ehe-leiblichen Kindern / Söhn / und
Erb -Töchtern / Enckeln/ Ur-Enckeln / und so fort-
an / zu ihrer Ehe- leiblichen Eltern / Vatter / oder

Mutter / Ehn/ Ur-Ehn / und noch weiteren Verlassenschaft /
und so ein Vatter mehr Ehe-leibliche Kinder aus einer oder
mehr Ehen verlast / auch die ihm« am Leben / oder nach sei¬
nem Tod von seiner hinterlasseuen schwangeren Ehe-Frauen
lebendig auf die Welt geboren werden / sollen dieselbe ihres
abgcleibten Vattern verlassen- frey - eigenes Haab und Gut zu
gleichen Theil in die Häupter / das ist / eines so viel als das
andere erben / wie nachfolgende kigur ausweiset :

Lxem-
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